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Vom Aufwuchs im Herbst auf 
die Frühjahrsdüngung schließen
N-Düngung von Winterraps an der Nachhaltigkeit ausrichten

Bei der Bemessung der N-Düngung von Winterraps rücken neben den fachrecht-
lichen Anforderungen zur guten fachlichen Praxis beziehungsweise nachhaltigen 
Landbewirtschaftung derzeit auch die Vorgaben zur Treibhausgas-Minderung in 
den Vordergrund. Wie sich die gesetzlichen Nachhaltigkeitskriterien neben den 
rein ökonomischen Variablen auf die optimale N-Düngung von Winterraps auswir-
ken, erläutert Dr. Stefan Weimar vom DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück.

Nach der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie, die bis zum Jahr 2020 einen 
Ersatz von 20 Prozent des Gesamtver-
brauchs durch erneuerbare Energien 
verlangt, muss auch im Verkehrssektor 
ein Anteil an erneuerbaren Energieträ-
gern von mindestens 10 Prozent reali-
siert werden. Diese Vorgaben werden 
in der Bundesrepublik Deutschland im 
Rahmen der Biokraftstoff-Nachhaltig-
keitsverordnung umgesetzt. 

Biokraftstoffe, wie zum Beispiel 
Raps-methylester (RME), können nur 
in Verkehr gebracht werden und auf die 
Biokraftstoff- beziehungsweise ab 2015 
auf die Treibhausgas (THG)-Minde-
rungsquote angerechnet werden, wenn 
sie die definierten Nachhaltigkeitsan-
forderungen bei Produktion, die Ver-
arbeitung und Transport erfüllen.

Nachhaltigkeitskriterien  
für Biokraftstoffe

Ab dem Jahr 2015 wird die bisherige 
Beimischungsquote durch eine THG-
Minderungsquote (Dekarbonisierung) 
abgelöst, die ab dem Jahr 2015 3,0 Pro-
zent, ab 2017 4,5 Prozent und ab dem 
Jahr 2020 dann 7 Prozent betragen soll, 
jeweils in Bezug auf die Gesamtmenge 
an verbrauchtem Otto- und Diesel-
kraftstoff. Um Rapsmethylester als 
nachhaltigen Biokraftstoff zu zertifizie-
ren, ist ein THG-Minderungspotenzi-
al von derzeit 35 Prozent gegenüber 
einem fossilem Referenztreibstoff 
nachzuweisen. Ab 2017 wird nach der 
Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverord-
nung sogar ein THG-Minderungspo-
tenzial in Höhe von 50 Prozent ver-
bindlich vorgeschrieben.

Bislang durften die Landwirte den 
Nachweis des THG-Minderungpoten-
zials von 35 Prozent aus THG-Stan-
dardwerten für festgelegte Gebietsku-
lissen gemäß der Biokraftstoff-Nach-
haltigkeitsverordnung in Form einer 
Selbsterklärung erbringen. Demnach 
gilt die Rapsernte als nachhaltig erzeugt 
und für die Biodieselherstellung zerti-
fiziert, wenn 29 g CO2-Äquivalent/MJ 
RME beim Anbau unterschritten wer-

N-Versorgung von Raps muss  
nachweislich effizienter werden

Sowohl die THG-Emission bei der 
Düngemittel-Herstellung als auch die 
N-aufwand-abhängige bodenbürtige 
N2O-Emission dominieren mit anteilig 
mehr als 75 Prozent die THG-Bilanz 
beim Anbau von Winterraps zur Ver-
wertung als Biodiesel. Insofern kommt 
der Präzisierung des N-Düngebedarfs 
und der Verbesserung der N-Effizienz 
eine Schlüsselfunktion zu. Praktische 
THG-Minderungsmaßnahmen setzen 
dort bei der gezielten N-Zufuhr, der 
Vermeidung von gasförmigen N-Ver-
lusten beziehungsweise Auswaschungs-
verlusten, der Präferenz von emissions-
armen mineralischen N-Düngemitteln 
sowie deren anteilige Substitution 
durch organische Düngemittel an.

Auch der vorzugsweise pfluglose An-
bau von Winterraps nach Körnerlegu-
minosen kann tendenziell zur Senkung 
der THG-Emission innerhalb einer 
Fruchtfolge beitragen. Darüber hinaus 
vermindert der Ersatz von fossilem 
Dieselkraftstoff durch Biodiesel die 
THG-Emission beim Anbau von Win-
terraps.

Die Anforderungen der Biokraft-
stoff-Nachhaltigkeitsverordnung sehen 
außerdem vor, dass Biomasse zur Ver-
wertung als Biokraftstoff nicht dem 
Naturschutz dienenden Flächen und 
Flächen mit hohem ober- beziehungs-
weise unterirdischem Kohlenstoffbe-
stand, wie zum Beispiel Feuchtgebiete, 
entstammen darf. Der damit verbunde-
ne Herkunftsnachweis der Rapssaat von 
seither ausschließlich ackerbaulich ge-
nutzten Flächen gilt mit der Bestäti-
gung des Ackerflächenstatus vor dem 1. 
Januar 2008 als erfüllt.

Darüber hinaus sind die Vorgaben 
der guten fachlichen Praxis (Cross 
Compliance) verbindlich einzuhalten. 
In diesem Zusammenhang sieht die 
novellierte Düngever-ordnung ab dem 
Düngejahr 2018 einen zulässigen N-
Bilanzsaldo von maximal 50 kg N/ha 
im Betriebsdurchschnitt vor. Dieser 
kann damit indirekt auch als Prüfkrite-
rium für die N-Effizienz von Dün-
gungsmaßnahmen bei Winterraps zu-
grunde gelegt werden. 

den. Die ab dem Jahr 2017 vorgeschrie-
bene Halbierung der THG-Emissionen 
spricht eher für eine betriebsindividu-
elle Berechnung. Als Zielgröße für den 
Anbau werden dazu maximal 23 g CO2-
Äquivalent/MJ RME angestrebt. Der-
zeit wird im Rahmen eines bundeswei-
ten FNR/UFOP Verbundprojekts das 
EDV-gestützte Rechenmodul ENZO2, 
das seit dem Jahr 2013 auch von der 
BLE akzeptiert ist, für den Praxiseins-
atz optimiert. 

Durch Wiegen des oberirdischen Aufwuch-
ses zum Vegetationsende lässt sich der im 
Herbst aufgenommene Stickstoff gut ab-
schätzen, um die vorgesehene N-Düngung 
im Frühjahr entsprechend anzupassen.  
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Düngungsversuche unter neuen 
Aspekten der Nachhaltigkeit

Anhand der mehrjährigen N-Dün-
gungsversuche zu Winterraps an den 
Standorten Nomborn und Kümbdchen 
wurde das wirtschaftliche Optimum 
unter Berücksichtigung der erläuterten 
Nachhaltigkeitskriterien abgebildet. 
Das wirtschaftliche Optimum wurde 
für Erzeugerpreise von 25 bis 45 Euro/
kg Rapssaat unter Bewertung des Öl-
gehalts aufgetragen. Pro Prozent Öl 
über dem Mindestgehalt von 40 Pro-
zent Öl wurde ein Zuschlag von 1,5 
Prozent auf den jeweiligen Grundpreis 
kalkuliert. Die Schwefelversorgung al-

ler Versuchsvarianten wurde einheitlich 
mit 50 kg/ha bemessen.

Zunehmende Markterlöse sowie fal-
lende Nährstoffkosten bewirken eine 
höheres N-Optimum und umgekehrt. 
Für eine Erlösspanne von 25 bis 45 
Euro/dt Rapssaat erhöht sich für die 
betrachteten Versuchsstandorte die op-
timale N-Menge um rund 5 kg N/ha 
pro 5 Euro/dt Preisanstieg bei Nähr-
stoffkosten von 1 Euro/kg N.

Standort Nomborn: nachhaltig 
und wirtschaftlich bei 50 dt/ha

Am Standort Nomborn wurde das 
wirtschaftliche Optimum für Markter-

löse zwischen 25 bis 45 Euro/dt Raps-
saat bei einem kalkulatorischen N-
Aufwand zwischen 150 und 165 kg N/
ha bei Kornerträgen von rund 50 dt/
ha erreicht. Eine weitere Erhöhung der 
N-Menge bewirkte nur noch gering-
fügige Ertragszuwächse zu Lasten des 
Ölgehalts. Dieser sinkt mit zunehmen-
dem N-Aufwand im Durchschnitt um 
etwa ein Prozent pro 70 kg N/ha. Ein 
Überschreiten des N-Bilanzsaldos um 
mehr als 50 kg N/ha wäre rein rechne-
risch erst bei einer N-Menge von mehr 
als 210 kg N/ha eingetreten, die damit 
bereits deutlich über dem wirtschaftli-
chen N-Optimum gelegen hätte.

Angesichts des energetisch günstige-
ren Herstellungsprozesses halbiert sich 
für Harnstoff nach dem Rechenmodul 
ENZO2 der THG-Emissionsfaktor pro 
Kilogramm Stickstoff im Vergleich zum 
Kalkammonsalpeter. Insofern kann bei 
der ökonomisch optimalen N-Menge 
mit einer Amid-betonten N-Düngung 
das zukünftig geltende THG-Minde-
rungspotenzial in Höhe von 50 Prozent 
ertragsneutral eingehalten werden. 
Auch für eine auf Ammoniumnitrat 
ausgerichtete N-Düngung erscheint 
das THG-Emissionsziel bis zu einem 
kalkulatorischen N-Niveau von etwa 
150 kg/ha ohne gravierende Erlösein-
bußen realisierbar.

Kümbdchen: Nachhaltigkeit  
oder Wirtschaftlichkeit

Bei einer N-Zufuhr zwischen 100 
und 200 kg/ha liegt der Kornertrag am 
Standort Kümbdchen jeweils um annä-
hernd 10 dt unter dem Niveau des 
Standorts Nomborn. Für die genannten 
Markterlöse leitete sich das mehrjähri-
ge wirtschaftliche Optimum rein rech-
nerisch bei einem N-Aufwand von 175 
bis 200 kg N/ha ab.

Bereits bei Erzeugerpreisen von 
mehr als 30 Euro/dt Rapssaat und 
Nährstoffkosten in Höhe von 1 Euro/
kg N wurde mit dem ökonomisch op-
timalen N-Aufwand der N-Bilanzsaldo 
von 50 kg N/ha überschritten.

Das bislang geltende THG-Minde-
rungspotenzial von 35 Prozent, das bei 
29 g CO2-Äquivalent/MJ RME liegt, 
wäre zumindest bei der N-Düngung mit 
Harnstoff noch annähernd deckungs-
gleich mit dem ökonomischen N-Op-
timum. Um das zukünftige THG-Min-
derungspotenzial von 50 Prozent ver-
folgen zu können, würde das 
N-Optimum bei Amid-betonter Versor-
gung rein kalkulatorisch auf 125 kg/ha 
und bei Ammonnitrat-betonter N-Zu-
fuhr sogar auf 100 kg/ha absinken.

Anhand der mehrjährigen Opti-
mumskurve würde sich ein Ertragsver-
zicht in Höhe von 5 beziehungsweise 8 

Kornertrag und Qualität von Winterraps in Abhängigkeit von der N-Düngung 
für die Standorte Nomborn und Kümbdchen

Bei einer N-Zufuhr zwischen 100 und 200 kg/ha liegt der Kornertrag in Kümbdchen um annähernd 10 dt unter dem des 
Standorts Nomborn. Für die Markterlöse leitete sich das wirtschaftliche Optimum rein rechnerisch bei einem N-Aufwand 
von 175 bis 200 kg N/ha ab. Bereits bei Erzeugerpreisen von mehr als 30 Euro/dt Raps und Nährstoffkosten in Höhe von 1 
Euro/kg N wurde mit dem ökonomisch optimalen N-Aufwand der N-Bilanzsaldo von 50 kg N/ha überschritten.

(THG=Treib- 
hausgas)

Standort  NOMBORN  2009 - 2014 (n=6)

Standort  KÜMBDCHEN  2008 - 2012 (n=6)
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dt/ha Rapssaat ableiten, der einer Er-
lösminderung von 175 beziehungswei-
se 280 Euro/ha bezogen auf einen Ba-
sispreis von 35 Euro/dt entspricht.

Um die Nachhaltigkeit und Rentabi-
lität des Rapsanbaus langfristig den-
noch aufrecht zu erhalten, sind die 
standörtlichen Optimierungspotenzia-
le neben der N-Düngung auf weitere 
pflanzenbauliche Handlungsfelder wie 
zum Beispiel die Fruchtfolge-Gestal-
tung, die Bodenreaktion beziehungs-
weise Kalkversorgung sowie die Boden-
bearbeitung auszurichten.

Biomasse-Bestimmung im Herbst 
präzisiert den N-Düngebedarf

Der N-Bedarf im Frühjahr kann 
nach Maßgabe des Nmin-Gehalts zum 
Vegetationsbeginn, der bodenbürtigen 
N-Nachlieferung und der Pflanzenent-
wicklung zum Zeitpunkt der ersten 
N-Gabe ermittelt werden. Für Korner-
träge zwischen 35 und 45 dt/ha leitet 
sich nach der Nmin-Methode Rhein-
land-Pfalz eine N-Düngung in Höhe 
von insgesamt 165 bis 195 kg N/ha 
vom Vegetationsbeginn bis zum Schos-
sen ab.

In mehrjährigen Erhebungen variier-
te der zu Vegetationsbeginn untersuch-
te Nmin-Gehalt in 0 bis 60 cm Boden-
tiefe bei drei Viertel der repräsentativen 
N-Testflächen mit einer Ackerzahl von 
bis zu 50 zwischen 10 und 40 kg N/ha, 
der Medianwert liegt bei rund 28 kg N/
ha. Bei höherer Bodenbonität und re-
gelmäßiger organischer Düngung oder 
schwach entwickelten Rapsbeständen 
stieg der Schwankungsbereich um etwa 
5 kg N an. 

Die bodenbürtige N-Nachlieferung 
wird mit jeweils einem kg N pro Bo-
denpunkt ab der Basis-Ackerzahl von 
40 bewertet und vom ertragsabhängi-
gen N-Sollwert in Abzug gebracht. 
Nach derzeitigen Erkenntnissen be-
steht zwischen der N-Aufnahme der 
Raps-bestände im Herbst und der op-
timalen N-Düngung im Frühjahr ein 
stärkerer Zusammenhang als zum Nmin-
Vorrat im Frühjahr.

Mittels Wägung des oberirdischen 
Aufwuchses zum Vegetationsende lässt 
sich der im Herbst bereits aufgenom-
mene Stickstoff gut abschätzen, um die 
vorgesehene N-Düngung entsprechend 
zu präzisieren. Dazu werden den Raps-
beständen am Ende der Vegetation 
mehrere repräsentativ verteilte Schnitt-
proben von jeweils einem Quadratme-
ter entnommen und das Gewicht der 
oberirdischen Frischmasse festgestellt.

Bei einem Trockenmassegehalt der 
Blattrosette von im Mittel 10 Prozent 
und einem durchschnittlichen N-Ge-
halt in Höhe von 4,5 Prozent N in der 

Trockenmasse errechnet sich die auf-
genommene N-Menge des Bestandes, 
indem man die gewogene Frischmasse 
pro m2 mit dem Faktor 45 multipliziert. 

Treffsicherer als  
Nmin-Untersuchungen im Frühjahr

Bei normaler Bestandesentwicklung 
haben die Pflanzen bis zum Vegetati-
onsende durchschnittlich ca. 50 kg/ha 
aufgenommen. Wie umfangreiche Un-
tersuchungen der Universität Kiel be-
stätigen, kann der über die Menge von 
50 kg N/ha hinaus aufgenommene 
Stickstoff mit 70 Prozent angerechnet 
und von der im Frühjahr vorgesehenen 
N-Düngung abgezogen werden. Hat 
ein Bestand im Herbst mit 2 kg/m2 
oberirdischem Aufwuchs bereits etwa 
90 kg N/ha (Faktor: 45) aufnehmen 
können, lässt sich die ortsübliche N-
Düngung im Frühjahr um 28 kg N/ha, 
vorzugsweise zur zweiten N-Gabe, er-
tragsneutral reduzieren. 

Bisher konnte die rechnerisch ermit-
telte optimale N-Düngung mit einem 
pauschalen Zu- und Abschlag von bis 
zu 30 kg N/ha korrigiert werden. An-
hand der Biomasse-Bestimmung vor 
der Vegetationsruhe lässt sich die N-
Aufnahme im Herbst treffsicherer 
nachvollziehen. Mit der vorgesehenen 
Staffelung der Zu- und Abschläge fin-
det diese stärker als bisher Berücksich-
tigung bei der N-Bedarfsermittlung. 
Insbesondere die einmalige N-Dün-
gung zum Vegetationsbeginn, die von 
der Praxis stark favorisiert wird, ver-
langt eine sehr präzise Einschätzung 
des Düngebedarfs. 

Ertragsneutrale Reduzierung der  
N-Düngung im Frühjahr möglich

In den bisherigen Düngungsversu-
chen mit Rapsbeständen von bis zu 50 
Pflanzen/m2 variierte die Frischmasse 
der Blattrosette zum Vegetationsende 
zwischen knapp 1 und 1,8 kg/m2. Nach 
aktuellen Praxis-Erhebungen von etwa 
zehn Standorten hatten die Rapsbe-
stände bis Anfang Dezember 2014 wit-
terungsbedingt im Median rund 3 bis 
4 kg/m2 an oberirdischem Aufwuchs bei 
Bestandesdichten von 30 bis 50 Pflan-
zen/m2 entwickelt. Rein rechnerisch 
steht einer N-Aufnahme von 135 bis 
180 kg N/ha bis zum Vegetationsende 
eine ertragsneutrale Reduzierung der 
N-Düngung zwischen 60 und 90 kg N/
ha im Frühjahr gegenüber.

Selbst bei einem frostbedingten Ver-
lust des Blattapparates ist zu erwarten, 
dass der Stickstoff aus der leicht zersetz-
baren Blattmasse bereits zur Kornbil-
dung weitest-gehend wieder pflanzen-
verfügbar und ertragswirksam wird. 


